
          Bürgerzentrum 
  Versicherungsamt 
 

Witwenrente / Witwerrente:   

Was ist für meinen Rentenantrag notwendig? 

(Waisenrenten + weitere Informationen siehe nächste Seite) 
 

Für die Beantragung einer Hinterbliebenenrente vereinbaren Sie bitte mit dem 
Versicherungsamt telefonisch einen Termin. Für diesen Termin benötigen Sie die 
folgenden Unterlagen: 
 

 Ihren Personalausweis oder Reisepass  

 Ihre Chipkarte der Krankenkasse 

 Bankverbindung / IBAN 

 Steuer-Identifikationsnummer des Hinterbliebenen 

 Familienstammbuch; ggf. Heiratsurkunde und Geburtsurkunden Ihrer Kinder  

 Sterbeurkunde  

 Letzte Rentenanpassungsmitteilung des Verstorbenen und des Hinterbliebenen 

 Falls bisher kein Rentenbezug: Aktueller Versicherungsverlauf der Deutschen 
Rentenversicherung, erhältlich unter Tel. 0800 1000 480 15 oder DRV Online-Dienste 

 Ggf. Nachweise über Berufsausbildung d. Verstorbenen 

 Ausländische Versicherungsnachweise, Arbeitsbücher, Rentenbescheide im 
Original (nur bei evtl. ausländischen Rentenansprüchen des Verstorbenen) 

 Nachweise über Leistungen anderer öffentlicher Stellen, z.B. Unfallversicherung, 
Agentur für Arbeit, Jobcenter, Versorgungs- oder Betriebsrenten,  
sowie Beamten-Versorgung („Festsetzungsblatt ruhegehaltsfähige 
Dienstzeiten“) 

 Angaben über die Krankenversicherung des Verstorbenen und des Hinterbliebenen 
ab 01.01.1996 

 Schriftliche Vollmacht d. Hinterbliebenen, wenn Sie als Bevollmächtigte(r) den 
Antrag im Auftrag der Witwe, des Witwers oder der volljährigen Waisen stellen. 

 Ggf. Nachweise des Verstorbenen für Leistungsbezug der Agentur für Arbeit vor 
2012 (z.B. Eingliederungsgeld) 
 

 

Vermerk des Bestattungsunternehmens:  
Den Vorschussantrag haben wir                                               (Firmenstempel) 
 nicht gestellt 
 

 an den Postrentenservice Berlin abgesandt am …………………………… 
 

 an die Knappschaft Bahn See abgesandt am    …………………………… 
 
 

 
 
 



Waisenrente: 

Was ist für den Rentenantrag zusätzlich notwendig? 

 

Waisenrenten 
 
Für die Beantragung einer Waisenrente benötigen Sie zzuussäättzzlliicchh zu den umseitig 
genannten Dokumenten noch folgende Unterlagen (im Original): 
 

 Geburts- oder Abstammungsurkunden der Waisen  

 Krankenkassenkarte der Waisen 

 Sozialversicherungsnummer der Waisen 

 Ggf. Bankverbindung / IBAN der Waisen 

 Ggf. Nachweise über Schul-/Ausbildungszeiten (auch der aktuellen Schul- / 

Studien- / Ausbildungszeit direkt vorausgehende Ausbildungen / Lehrzeiten) 

 

Nach Vollendung des 18. Lebensjahres der Waisen müssen Sie, soweit zutreffend, 

zusätzlich folgende Unterlagen vorlegen: 
 

 Ggf. Schwerbehindertenausweis 
 

 Schriftliche Vollmacht d. volljährigen Waisen, wenn Sie als Bevollmächtigte(r) den 

Antrag im Auftrag anderer volljähriger Personen stellen. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 Frau Liebscher  Zimmer 1.10   507-1351 

 Frau Fichtl  Zimmer 1.07   507-1352 

 Frau Grüner  Zimmer 1.09    507-1354 (nur Mo./Di./Do./Fr.) 

Bürgerzentrum, Versicherungsamt 
 

 
 
D.-Martin-Luther-Str. 3 Öffnungszeiten 
Bürger- und Verwaltungszentrum Mo - Mi    08.00 - 12.00 Uhr 
Treppenhaus E, 1. OG Mo, Di.   14.30 - 15.30 Uhr 
93047 Regensburg Do    08.00 - 13.00 / 14:30 - 17:30 Uhr 
Versicherungsamt@Regensburg.de Fr    08.00 - 12.00 Uhr    

Stand: 01/2026 
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